
 

 

 

 
  
 
 

Pflichtenheft / Stellenbeschrieb 
 

Verantwortlicher Nationale Meisterschaft (VNM) 
für 1. Liga/Schweizer Cup/Inter-Meisterschaft/SM 

 
 
 

1. Allgemeines 

 
Der VNM ist Mitglied der Regionalen Schiedsrichterkommission (RSK) Von SwissVolley 
Region Aargau. Mit der Wahl in die Kommission klärt er sich bereit, das Amt für mindes-
tens zwei Saisons auszuüben. Nur ein aktiver Schiedsrichter mit mind. Stärkeklasse 4 
oder idealerweise ein Schiedsrichter des Nationalen Kaders kann VNM sein. 
 
 

2. Ziel 

 
Der VNM ist die offizielle Schiedsrichteraufgebotsstelle von SwissVolley Region Aargau 
gegenüber SwissVolley und als solcher setzt er sich für eine reibungslose Schieds-
richterrekrutierung bei nationalen Volleyballanlässen (1. Liga/Schweizer Cup/Inter-
Meisterschaft/SM etc.) ein.  
 
 

3. Stellvertretung 

 
Bei Abwesenheit wird die Stellvertretung des VNM durch den Verantwortlichen 
Beförderung + Betreuung (VBB) sichergestellt. 
 
 

4. Aufgabenbereich 

 
- Teilnahme an den RSK-Sitzungen, an einem möglichen Schiedsrichter-FK sowie bei  
  Bedarf an weiteren Anlässen (z. B. regionale/nationale DV, Präsidentenkonferenz etc.) 
- Mitarbeit bei der jährlichen Schiedsrichtereinteilung, insbesondere bei der SR-Zuteilung  
  für 1. Liga-Spiele 
- Rekrutierung der Schiedsrichter für Schweizer-Cup-Spiele im Aargau, Schweizer  
  Meisterschaften, Inter-Junioren-Spiele etc. 
- Beobachtung der 1.-Liga-Schiedsrichter Stärkeklassen 1 und 2 
- Mithilfe bei Schiedsrichterqualifikationen und bei Bedarf auch bei der Schiedsrichter- 
  ausbildung und -weiterbildung 
- Beantwortung von Fragen der regionalen Schiedsrichter zu den Volleyballregeln 
- Betreuung allfälliger Internetbeiträge zu seinem Bereich 
- Mithilfe bei der Rekrutierung sowie Einarbeitung eines Nachfolgers/einer Nachfolgerin 
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5. Entschädigung 
 
Der VNM erhält eine Jahrespauschale (CHF 300.--) sowie ein Sitzungsgeld inkl. Reise-
spesen (s. GO SwissVolley Region Aargau). Spesen (Telefon, Briefmarken etc.), die im 
Zusammenhang mit der Schiedsrichterrekrutierung entstehen, sind mit dem offiziellen 
Beleg „Spesenabrechnung“ via Kassier von SwissVolley Region Aargau geltend zu 
machen. 
 
 
 

Es versteht sich von selbst, dass situationsbedingt innerhalb der RSK vorübergehend 
zusätzliche Aufgaben zu übernehmen sind. 
 
 
 
5722 Gränichen, 10. August 2007 Regionale Schiedsrichterkommission 
(ersetzt Stellenbeschrieb vom 7.9.05) 

 
 
 
 K. Renggli, Präsidentin 
 
 

Verteiler: 
 
- VNM / VBB / RSK-Präsident 
- Vorstand SwissVolley Region Aargau / übrige RSK-Mitglieder z. K. 


